
 

 

 

 

 

Festlegung des Grundversorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG 

 

Grundversorgung Strom 

 

Als Grundversorger wird jeweils das Energieversorgungsunternehmen bezeichnet, welches 

die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. 

 

Die Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung sind laut 

Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet, alle drei Jahre jeweils zum 01. Juli den Grundversorger 

für die nächsten drei Kalenderjahre festzulegen sowie bis zum 30. September des Jahres im 

Internet zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde mitzuteilen. 

 

Die Feststellung am 01. Juli 2024 hat ergeben, dass die Stadtwerke Bernburg GmbH gem. 

§ 36 EnWG Grundversorger im Versorgungsgebiet Bernburg (Saale) inkl. Der Ortsteile 

Aderstedt, Baalberge, Gröna, Peißen, Poley, Preußlitz und Wohlsdorf in den Kalenderjahren 

2025 bis 2027 ist. 

 

Dies wurde der zuständigen Landesregulierungsbehörde schriftlich mitgeteilt. 

 

Die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung in Niederspannung sowie die allgemeinen 

Stromtarife für die Grundversorgung erhalten Sie über die Homepage der Stadtwerke 

Bernburg GmbH (www.stadtwerke-bernburg.de) 


